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Erläuterungen  zur Änderung des Flächennutzungsplans
in Völklingen - „Gesundheitszentrum“

Die Saarland-Heilstätten GmbH plant in der Mittelstadt Völklingen die SHG-Klinik süd-
lich der Pasteurstraße in ein „Gesundheitszentrum“ umzuwandeln. Zur Verbesserung
der Patientenversorgung ist an der Südseite der bestehenden Klinik ein zweigeschos-
siger Neubau geplant. Dort soll eine internistische Intensivstation und eine weitere
Pflegestation eingerichtet werden. Darüber hinaus sollen für Ärzte und gesundheits-
nahe Dienstleister Räumlichkeiten angeboten werden. Die Planung ist so gestaltet,
dass künftige Erweiterungen möglich sind. Zusätzlich soll das Parkplatzangebot deut-
lich erweitert werden; als erstes soll ein Parkdeck auf dem Areal der ehemaligen
Kleingartenanlage errichtet werden.

Die Mittelstadt Völklingen stellt parallel den Bebauungsplans I/74 „Gesundheitszen-
trum“ auf. Die im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans durchgeführte schalltech-
nische Untersuchung geht davon aus,  dass die Parkplätze, an deren derzeitigem
Standort der geplante Neubau errichtet werden wird, nach Norden bzw. Nordwesten
verlagert werden. Als erstes soll ein Parkdeck neben dem Kindergarten an der Pa-
steurstrasse errichtet werden. Ergebnis der Untersuchung ist, dass bei Errichtung ei-
nes 4 m hohen Lärmschutzwalles für die angrenzende Wohnbebauung entlang der
Beethovenstraße die Grenzwerte für ein allgemeines Wohngebiet eingehalten werden
können. Für die erforderlichen Massnahmen zur Einhaltung der Lärmschutzgrenz-
werte ist der infrage kommende Planbereich mit einem Lärmschutzhinweis versehen,
der bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu beachten ist.

Am westlichen Rand des Planungsgebietes ist im Kriegsschadenatlas des Innenmini-
steriums ein Löschwasserteich eingezeichnet mit dem Hinweis: „Während des Krieges
angelegt, sollten sie dank größerer Wasservorräte die Brandbekämpfung auch nach
Ausfall der Wasserversorgung ermöglichen. Oftmals wurde nach Kriegsende die her-
umliegende Munition in den Löschwasserteich versenkt. Soweit letztere noch erkennt-
lich erhalten sind, empfiehlt es sich, deren Bereich vor Beginn von Erdarbeiten muniti-
onsfrei zu machen.“ Das Gebiet muss daher vor Beginn von Baumaßnahmen auf Mu-
nition abgesucht werden.

Mit wenigen Ausnahmen werden die vorhandenen Grünstrukturen vollständig durch
die neuen Nutzungen ersetzt. Dadurch erfolgt ein zusätzlicher Eingriff in Natur und
Landschaft. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde der Eingriff be-
wertet und mit den geplanten Ausgleichsmassnahmen bilanziert. Durch Maßnahmen
innerhalb des Bebauungsplangebietes kann der Eingriff zu 87% ausgeglichen werden;
das nach den Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet verbleibende Defizit in Höhe von
13% wird gemäß § 1a Abs. 3, Satz 3 BauGB durch eine Ausgleichszahlung des Inve-
stors in Höhe von 23.000,- € auf das Ökokonto der Mittelstadt Völklingen ausgegli-
chen; diese Regelung wird über einen städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB ge-
sichert.


